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Aufgaben, Trager

Aufgaben und Trager

Der Kindergarten unterstitzt die Eltern bei der Erziehung der vorschulpflichtigen Kin-
der. Er fordert das Kind auf spielerische Art in seiner Entwicklung und hilft ihm, schul-
und gemeinschaftsfahig zu werden. Er nimmt den Schulunterricht nicht vorweg (8§ 9
Abs. 1 Schulgesetz).

Der Kindergarten orientiert sich am Lehrplan Kindergarten des Kantons AG.

Trager des obligatorischen Volksschulunterrichtes sind die Gemeinden oder Gemein-
deverbande. Die Gemeinden sorgen fir die Flihrung von Kindergarten (8 29 Abs. 4
der Verfassung des Kantons Aargau).

Berufsauftrag der Kindergartenlehrperson
Der Berufsauftrag gemass Gesetz Uber die Anstellung von Lehrpersonen (GAL),
gilt sinngemass auch fir Kindergartenlehrpersonen

Berufsauftrag geméss Gesetz Uber die Anstellung von Lehrpersonen (GAL, § 24)

1 Der Berufsauftrag basiert auf den Bildungszielen, den Lehrplanen und den weiteren
Anforderungen des jeweiligen Schultyps. Er umfasst insbesondere
a) das Unterrichten gemass Lehrplan (Planung, Vorbereitung und Auswertung),

b) die Beratung, Férderung und Beurteilung der Schiilerinnen und Schuler bezie-
hungsweise Studierenden,

c) das Erziehen im Rahmen der Grundsatze von Verfassung und Gesetz und die
Unterstiitzung der Eltern in deren generellem Erziehungsauftrag,

d) die Weiterbildung, einzeln und gemeinsam,

e) die Zusammenarbeit in der Schule sowie mit Eltern und Behdorden,

f) die Erledigung von Organisations- und Verwaltungsaufgaben im Schulalltag,

g) die Mitarbeit an der Gestaltung und Entwicklung der Schule,

h) die Evaluation der Arbeit an der Schule.

2 Der Regierungsrat kann entsprechend dem Leistungsauftrag eines Schultyps den
Berufsauftrag der dort unterrichtenden Lehrpersonen erweitern oder abandern und

individuelle Anderungen, Erganzungen oder spezielle Gewichtungen der vertragli-
chen Vereinbarung Uberlassen.

Kommentar:

Unterrichten und Erziehen

Die zentralen Aufgaben der Lehrpersonen fir den Kindergarten sind Unterrichten und
Erziehen. Im Mittelpunkt steht dabei eine differenzierte Férderung von Selbst-, Sozial-
und Sachkompetenz der Kinder. Die Lehrperson arbeitet mit heterogenen Kindergrup-
pen und geht auf unterschiedliche Entwicklungen und besondere Bedurfnisse einzel-
ner Kinder ein. Ausgangspunkt fur die Arbeit im Kindergarten ist das Erfassen und
Beurteilen der Voraussetzungen der Kinder. Unterrichten und Erziehen bedeuten
zum Lernen anregen, die Kinder fordern, Lernprozesse begleiten und unterstiitzen.
Die Lehrperson fur den Kindergarten tut dies, indem sie zielbezogen und sorgféaltig
Spiel-, Lern- und Lehrformen, Spiel- und Arbeitsmaterialien, Medien und Lernhilfen
auswahlt und eine anregende Spiel- und Lernumgebung gestaltet. Dabei orientiert sie
sich an den Zielsetzungen des Lehrplans und an den Interessen der Kinder. Die Lehr-
person beobachtet und beurteilt die Entwicklungs- und Lernprozesse der Kinder und
leitet daraus Konsequenzen fur die Weiterarbeit ab.




Planen, organisieren und verwalten

Die Lehrpersonen planen und dokumentieren den Schuljahresverlauf. Die Dokumenta-
tion umfasst die Kindergartenorganisation, erarbeitete Ziele und Inhalte, spezielle
Unterrichtsvorhaben, Projekte und Anlasse, Informationsveranstaltungen fir die
Eltern, die Kollegiumsarbeit, schulinterne Fortbildung usw.

Die Lehrpersonen Ubernehmen administrative und organisatorische Arbeiten, die sie
in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen des Kindergartens und der Schule
erfillen.

Sie Ubernehmen die Verwaltung des Kindergartens mit allen zugehdérigen Aufgaben
entsprechend dem Pflichtenheft der Gemeinde.

Die eigene Tatigkeit iberdenken und neu gestalten

Fur Lehrpersonen sind Selbst- und Fremdbeurteilung Bestandteil ihrer Berufsarbeit.
Sie dienen dem Uberdenken der eigenen Tatigkeit. Durch gesellschaftliche Verande-
rungen und wissenschaftliche Erkenntnisse sind sie immer wieder mit neuen Forde-
rungen konfrontiert. Die Lehrperson informiert sich Uber die Hintergrinde und Zu-
sammenhange neuer Anforderungen und realisiert begriindete Forderungen. Sie
nimmt Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichem Wandel und Bildungsauftrag
wahr und beteiligt sich an padagogischen Diskussionen. Mit Kolleginnen und Kollegen
zusammen arbeitet sie aktiv an der Weiterentwicklung von Kindergarten und Schule
mit.

Sich weiterbilden

Lehrpersonen haben das Recht und die Pflicht, sich wéhrend der ganzen Dauer der
Berufsausibung in allen Tétigkeitsbereichen weiterzubilden. Die Weiterbildung dient
der Uberpriifung und Weiterentwicklung der beruflichen Qualifikation, der Erhaltung
der Berufszufriedenheit, der Optimierung der Zusammenarbeit und der Qualitats-
entwicklung. Dabei sollen Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz der Lehrpersonen ge-
starkt, reflektiert und erweitert werden .

Zusammenarbeit (siehe auch 6.3)

Das Verstandnis fiir die einzelnen Kinder und ihre spezifischen Voraussetzungen so-
wie die gemeinsame Verantwortung erfordern eine intensive Zusammenarbeit der
Lehrpersonen mit den Eltern und weiteren Miterziehenden. Es geht darum, die Eltern
in die Arbeit im Kindergarten einzubeziehen, ihre Ressourcen zu nutzen und Verant-
wortung gemeinsam zu tragen. Dies erfordert eine grindliche Information Uber Ziele,
Inhalte und Arbeitsweisen im Kindergarten.

Entwicklungsverzdgerungen, Verhaltensprobleme, Behinderungen und besondere
Begabungen werden oft erst im Kindergarten erkannt. Dies erfordert ein Zusammen-
arbeit mit Eltern, Lehrpersonenn flr den Spezialunterricht, Fachinstanzen und Behor-
den.

Ein weiterer Bereich der Zusammenarbeit ist die Gestaltung des Ubergangs vom Kin-
dergarten zur Schule. Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen und Kollegen, im Schul-
haus, in der Gemeinde und mit der zustandigen Kommission sind wichtige Arbeitsfel-
der der Lehrperson fur den Kindergarten.
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Zusammenarbeit
Zusammenarbeit mit den Eltern

Der Eintritt in den Kindergarten ist fir die Kinder und fir ihre Eltern ein besonderes
Ereignis. Fir die Kinder ist es der Einstieg in eine neue Situation und Umgebung und
in eine neue Lebens- und Bildungsphase. Fir Kinder und Eltern ist der Kinder-
garteneintritt der erste Kontakt mit einer 6ffentlichen Bildungsinstitution und einer neu-
en Bezugsperson.

Das Ziel der Zusammenarbeit mit den Eltern in dieser ersten Phase ist, den Eintritt in
den Kindergarten ernst zu nehmen und eine Beziehung zwischen Familie und Kinder-
garten aufzubauen, die massgebend fiir die Gestaltung weiterer Ubergénge in der
Schullaufbahn sein kann.

Der Kindergarten unterstitzt die Familie in der Erziehung der Kinder. Durch gegensei-
tige Informationen und Gedankenaustausch werden den Eltern Erziehungs- und Bil-
dungsziele transparent gemacht. Die Vielfalt der Werthaltungen der Eltern bedingt,
dass Fragen der Erziehung im Rahmen der Kindergartenarbeit gemeinsam erortert
werden.

Von Kindergartenbeginn an unterstutzt die Lehrperson gemeinsam mit den Eltern die
Kinder in ihrer Entwicklung. Sie schafft die Voraussetzungen dafir, dass auch Prob-
leme gemeinsam angegangen und Konflikte sachlich ausgetragen werden kénnen.
Die Angebote der Lehrperson richten sich nach der Planung des Schuljahresverlaufs
und des Unterrichts, den 6rtlichen Gegebenheiten, der Zusammensetzung des Teams
der Lehrpersonen sowie nach den Wiinschen und Bedurfnissen der Eltern.
-Informative Elternabende,

-themenspezifische Gesprachsrunden,

-Einzel- und Paargesprache sowie

-Elternbesuche im Kindergarten

wechseln mit Anlassen fir die Eltern und ihre Kinder. Die Lehrperson bezieht die El-
tern mit ihren besonderen Kenntnissen, Fahigkeiten und Ressourcen in ihre Arbeit mit
ein. Die direkten Kontakte werden durch schriftliche Informationen erganzt.

Um eine optimale Zusammenarbeit zu garantieren, missen die Zielsetzungen fest-
gehalten und die einzelnen Anlasse Anfang Jahr geplant werden.

Dabei ist es wiinschenswert mindestens ein Gesprach pro Jahr mit jeder Familie zu
fuhren.

Zusammenarbeit mit familienexternen Betreuungspersonen

Einige Kinder besuchen eine Kindertagesstatte / Kinderkrippe oder werden von Ta-
geseltern betreut. Auch hier bedeutet der Eintritt in den Kindergarten einen Wechsel
von einer vertrauten Umgebung in eine neue Situation.

Durch Gesprache mit Eltern, Tageseltern und Betreuungspersonen der Kinder-
tagesstatte lernen die Lehrpersonen die Voraussetzungen und Besonderheiten der
Kinder kennen.

Ubergange konnen gestaltet, Termine und Anlasse koordiniert und organisatorische
Anliegen besprochen werden.

Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen

Der einzelne Kindergarten steht in Beziehung zu anderen Kindergarten und zur Schu-
le.

Der Kindergarten ist die erste Stufe des 6ffentlichen Bildungswesens. Damit ist der
enge Bezug zur Primarstufe, welche die Kinder besuchen werden, besonders bedeut-
sam .

Die stufeninterne und stufentibergreifende Zusammenarbeit bezweckt die Foérderung
des gegenseitigen Verstandnisses, das Kennenlernen der verschiedenen Arbeitswei-
sen, die gegenseitige Unterstiitzung und Beratung bei der anspruchsvollen Arbeit und
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damit die Unterstitzung der kindlichen Entwicklungsschritte. P&ddagogische, didakti-
sche und organisatorische Anliegen werden gemeinsam besprochen. Die Lehrperso-
nen von Kindergarten und den ersten Klassen der Primarstufe bilden ein Team und
erarbeiten Formen der Zusammenarbeit. Gemeinsam planen sie den Schuljahresver-
lauf .

Der Ubertritt vom Kindergarten in die erste Klasse wird in Zusammenarbeit mit der
zustandigen Lehrperson gestaltet. Gesprache Uber Unterrichtsziele, -inhalte und -
formen, gemeinsame Elternanlasse, Schnupperbesuche fir die zukinftigen Schule-
rinnen und Schuler, Ubergabegesprache und Riickmeldungen nach der Einschulung
sind wichtige Elemente des Ubertritts.

Ziel der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen von Férderangeboten
(Mundartunterricht) und Therapien (Logopadie, Psychomotorik) ist die gemeinsame
Friherfassung, Férderung und Betreuung von Kindern mit besonderen Bedirfnissen.
Gegenseitige Kenntnisse der Arbeitsmethoden sowie Kenntnisse theoretischer Grund-
lagen und Ansatze unterstiitzen die gemeinsame Aufgabe. Die Lehrpersonen tau-
schen Erfahrungen und Informationen aus, so dass Entwicklungsschritte oder Schwie-
rigkeiten der Kinder wéhrend der Kindergartenzeit und den Forderangeboten themati-
siert werden kénnen.

Zusammenarbeit mit Behérden und Fachinstanzen

Die Mitglieder der zustandigen Schulpflege bzw. Kommission und die Schulleitung
erhalten Einblick in Ziele und Arbeitsformen des Kindergartens.

Gemeinsame Gesprache Uber padagogische und didaktische Fragen férdern das ge-
genseitige Verstandnis, so dass in Fragen der Kindergarten- und Schulorganisation
und in schwierigen Situationen gemeinsam nach angemessenen Losungen gesucht
werden kann.

Die Lehrperson fur den Kindergarten kann bei aussenstehenden Personen und Stellen
Unterstiitzung suchen: Inspektorat, Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung, Beratungs-
stelle fur Lehrerinnen- und Lehrer, Schulpsychologische Dienste, kinder- und jugend-
psychiatrischer Dienst, schularztlicher und schulzahnarztlicher Dienst. Der rechtzeitige
Einbezug dieser Stellen und der gegenseitige Informationsaustausch sind Vorausset-
zungen einer wirkungsvollen Unterstitzung.

Ubergang vom Kindergarten zur Schule

Kindergarten und Schule haben die gleiche Aufgabe: die Selbst-, die Sozial- und die
Sachkompetenz der Kinder zu férdern. Im Kindergarten beginnen die Kinder einen
Weg, den sie in der Schule fortsetzen. Trotz unterschiedlicher Lehrplane und ver-
schiedener didaktischer Akzente verfolgen Kindergarten und Schule gemeinsame Zie-
le und nehmen gemeinsame Aufgaben wahr. Es gilt, den Ubergang vom Kindergarten
in die Schule sorgfaltig zu gestalten.

Kontinuitat vom Kindergarten zur Schule gewahrleisten

Die Lehrpersonen von Kindergarten und ersten Schuljahren missen die Ziele und
Arbeitsweisen der anderen Stufe grindlich kennen und bei der eigenen Arbeit berick-
sichtigen, damit es in den Lernwegen der Kinder in der institutionellen Bildung nicht zu
Briichen kommt. Das heisst konkret:

-Die Ziele und Inhalte der andern Stufe sind bekannt und werden bei der Planung der
eigenen Arbeit berlcksichtigt.

-Lehrpersonen knipfen im 1 .Schuljahr an die individuell unterschiedlichen Voraus-
setzungen an, welche die Kinder aus dem Kindergarten mitbringen.

-Durch gegenseitige Besuche im Unterricht informieren sich die Lehrpersonen tber



die Spiel- und Arbeitsformen und Uber die Spiel- und Lehrmittel der andern Stufe.
-Gemeinsam klaren die Lehrpersonen die gegenseitigen Erwartungen und erarbeiten
Formen fiir einen moglichst fliessenden Ubergang vom Kindergarten in die Schule.
-Die Kinder lernen vor Schuleintritt inre Lehrerin bzw. ihren Lehrer, ihr Schulzimmer
und ihr Schulhaus kennen.

-Die Lehrpersonen fuhren gemeinsame Projekte durch.

-Spezielle Anlasse von Kindergarten oder Schule werden gegenseitig gedffnet.

Altersgemasse Einschulung ist die Norm

Grundsatzlich gehen alle Kinder, die vor dem 1. Mai das sechste Altersjahr zuriickge-
legt haben, zur Schule. Eine altersgemasse Einschulung ist durch Kindergarten und
Schule anzustreben.

Die Lehrperson beobachtet gezielt und beurteilt die die Entwicklungs- und Lernpro-
zesse der Kinder und leitet daraus Konsequenzen fur die Weiterarbeit und fur die Ein-
schulungsberatung der Kinder.

Die Lehrpersonen fuhren keine Tests durch.

Der Entscheid flr einen vorzeitigen Schuleintritt, die Einschulung in eine Einschu-
lungsklasse, in eine Kleinklasse oder eine Rickstellung trifft die Schulpflege nach
Maglichkeit auf Antrag der Lehrperson, einer Fachinstanz und nach Anhéren der El-
tern.

Die Ruckstellung vom Schulbesuch ist nach den geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen Uber das Schuleintrittsalter eine Ausnahme und nur bei ausreichender Begrin-
dung gerechtfertigt. Die Prognose, ein Kind kdnne den schulischen Anforderungen
auch mit Unterstlitzung der Lehrperson in den meisten Bereichen nicht geniigen und
es kdnne dies ein Jahr spater besser, muss begriindet sein.

Die Begruindung fur eine Rickstellung erfolgt durch eine differenzierte Darstellung des
bisherigen Lern- und Entwicklungswegs und durch ein sorgfaltiges Abwagen der Vor-
und Nachteile einer Ausnahmeregelung. Dabei sind auch die Konsequenzen eines
Gruppenwechsels und die Konsequenzen fiir die weitere Schullaufbahn des Kindes zu
bertcksichtigen.

Die Einschulung in eine Kleinklasse ist ebenfalls eine Ausnahme, die nur in gut be-
grindeten Fallen vorzusehen ist. Bei einer Einweisung in die Einschulungsklasse ist
die Prognose, dass ein Kind das Pensum des 1. Schuljahres nicht in einem Jahr be-
waltigen kann, durch differenzierte Beobachtungen zu begrinden (vgl. Lehrplan Kin-
dergarten<Voraussetzungen erfassen, beobachten und beurteilen>, S. 45/ 46).

Fir Kinder mit besonderen Begabungen und Kinder, die in ihrer Entwicklung bereits
sehr fortgeschritten sind, ist die vorzeitige Einschulung sorgféltig zu prufen und gege-
benenfalls zu ermdglichen.

Den Entscheid Uber einen vorzeitigen Schuleintritt, die Einschulung in eine Einschu-
lungsklasse, in eine Kleinklasse oder eine Riickstellung trifft die Schulpflege nach
Madglichkeit auf Antrag einer Fachinstanz und nach Anhéren der Eltern.



	Aufgaben, Träger
	Aufgaben und Träger
	Berufsauftrag der Kindergartenlehrperson
	Unterrichten und Erziehen
	Planen, organisieren und verwalten
	Die eigene Tätigkeit überdenken und neu gestalten
	Sich weiterbilden
	Zusammenarbeit (siehe auch 6.3)
	Zusammenarbeit
	Zusammenarbeit mit den Eltern

	Zusammenarbeit mit familienexternen Betreuungspersonen
	Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen
	Zusammenarbeit mit Behörden und Fachinstanzen
	Übergang vom Kindergarten zur Schule
	Kontinuität vom Kindergarten zur Schule gewährleisten
	Altersgemässe Einschulung ist die Norm
	G
	D
	D
	D
	D
	D
	D
	F
	D

